
 
 
Infoblatt: 6 
 
Kostenerstattung statt Sachleistung  
 
Alle Versicherten der SECURVITA Krankenkasse können, statt der Abrechnung über die 
Krankenversichertenkarte, die Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V wählen. Diese 
Wahlmöglichkeit besteht sowohl für freiwillig Versicherte als auch für Pflichtversicherte.  
 
Sie haben die Wahl. Sie können die Kostenerstattung für alle Leistungsbereiche wählen. 
Alternativ können Sie sich aber auch für einen oder mehrere der folgenden Bereiche ent-
scheiden1: 
 

 Ärztliche Leistungen 
 Zahnärztliche Leistungen 
 Stationär erbrachte Leistungen 
 Von Ihrem Arzt verordnete Leistungen 

 
Vorbereitung 

Ihr Arzt oder Zahnarzt ist gesetzlich dazu verpflichtet Sie über mögliche Risiken zu informie-
ren, bevor Sie sich für die Wahl der Kostenerstattung entscheiden.2 Teilen Sie der 
SECURVITA Krankenkasse Ihre Wahl bitte vor Beginn Ihrer Behandlung mit. 
 
Beginn, Laufzeit und Bindungsfrist  

Die Kostenerstattung beginnt mit der Unterzeichnung der Wahlerklärung bei Ihrem Arzt. Ab 
diesem Zeitpunkt sind Sie mindestens ein Kalendervierteljahr an Ihre Wahl gebunden. Nach 
Ablauf dieses Zeitraumes können Sie Ihre Teilnahme jederzeit bei Ihrem Arzt kündigen. Bitte 
setzen Sie die SECURVITA Krankenkasse über Ihre Kündigung in Kenntnis.  
 

Ablauf 

Zunächst zahlen Sie alle Rechnungen für die in Anspruch genommenen Behandlungen 
selbst. Anschließend reichen Sie die Originalrechnungen, einschließlich vorhandener Belege 
oder ärztlicher Verordnungen, bei uns ein.  
 
Voraussetzungen der Kostenerstattung  

Die SECURVITA Krankenkasse darf Ihnen nur Leistungen erstatten, die auch über die Ver-
sichertenkarte abgerechnet werden können.2 
Die Behandlungen müssen durch gesetzlich und vertraglich zugelassene Leistungserbringer, 
beispielsweise Kassenärzte, erfolgt sein.  
 
 
                                                
1 Leistungen, die im Rahmen von Einzel- bzw. Selektivverträgen von der SECURVITA Krankenkasse   
  erbracht werden, können nicht auf die Kostenerstattung übertragen werden. 
2 Leistungen, die nicht von der Krankenkassen übernommen werden, sind durch den Versicherten zu  
   tragen. 
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Die SECURVITA Krankenkasse darf Ihnen nur den Rechnungsbetrag erstatten, der dem 
Leistungserbringer gezahlt würde, wenn die Abrechung über die Versichertenkarte erfolgt 
wäre. 
 
Rechnungsabschläge 

Die SECURVITA Krankenkasse erhebt keine Verwaltungskostenabschläge auf die einge-
reichten Abrechnungen. Voraussetzung dafür ist, dass die Behandlung ab dem 01.01.2011 
erfolgt ist.  
Für Behandlungen, die bis zum 31.12.2010 durchgeführt wurden, sind wir verpflichtet Ver-
waltungskostenabschläge zu erheben. So schreibt es der Gesetzgeber allen Krankenkassen 
vor. Der Abschlag für Verwaltungskosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen beträgt 
7,5 Prozent des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch 3,- Euro und maximal 50,- Euro je 
Rechnung.  
Die gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungen, die Praxisgebühr sowie Rabatte werden jedoch 
in jedem Fall vom Rechnungsbetrag abgezogen. 
 
Die Wahl der Kostenerstattung ist mit finanziellen Risiken für den Einzelnen verbunden und 
durch die unterschiedlichen ärztlichen Vergütungssysteme begründet. 
 
Bitte beachten Sie daher: Der Erstattungsbetrag wird auf jeden Fall unter den von Ihnen   
gezahlten Rechnungsbeträgen liegen.  
Ihr Arzt rechnet die Leistungen wie für Privatpatienten nach dem Gebührensystem der Ärzte 
(GOÄ) – mit zum Teil unterschiedlich hohen Sätzen – ab. Unsere Kostenerstattung richtet 
sich jedoch – gemäß den gesetzlichen Vorschriften – nach dem Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM), dem Vergütungssystem der gesetzlichen Krankenkassen. Nach diesem 
System stehen dem Arzt andere Sätze zu, als er von Privatpatienten verlangen kann. Bei der 
Erstattung von Arzneimittelkosten werden von uns Apotheken-, Hersteller- und Großhandels-
rabatte abgezogen. Auch die gesetzlichen Zuzahlungen müssen wir berücksichtigen und ziehen 
sie vom Erstattungsbetrag ab. 
 
 
Kontakt: 

SECURVITA Krankenkasse    
Postfach 10 58 29     
20039 Hamburg 
 
24-Stunden-Service-Hotline: 
01802 / 24 26 27 (6 Ct./Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, Mobilfunk max. 42 Ct./Min.) 
Fax: 040 / 33 47-90 00    
E-Mail: mail.bkk@securvita.de   
www.securvita.de 
 


